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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

ein Haus zu bauen, ist heute noch der
Wunsch vieler Menschen. Bevor jedoch
ein solcher Wunsch verwirklicht werden
kann, sind eine Reihe von Hürden zu 
überwinden – dazu gehört unter anderem 
auch die Baugenehmigung. Unter welchen 
Voraussetzungen eine solche Baugeneh-
migung zu erteilen ist, regelt eine Vielzahl
von Rechtsvorschriften.

Diese lassen sich gliedern in das Bau-
planungsrecht, das Bauordnungsrecht und
das sogenannte Baunebenrecht. Das Bau-
planungsrecht regelt zunächst, ob über-
haupt, was und wieviel gebaut werden
darf. Das Bauordnungsrecht regelt, wie im
einzelnen gebaut werden darf. Die wich-
tigsten Vorschriften des Bauplanungs-
rechtes sind das Baugesetzbuch (BauGB),
das zum 1. 1. 1998 neu gefasst wurde und
die Baunutzungsverordnung (BauNVO).
Das Bauordnungsrecht findet sich wieder
in Gestalt der Landesbauordnung für das
Land Hessen i. d. Fassung der Bekannt-
machung vom 18.06. 2002, in Kraft getre-
ten am 01.10. 2002. Das Baunebenrecht
umfasst alle sonstigen Fachgesetze, wie 
z. B. das Landesnaturschutzgesetz, das
Waldgesetz oder das Straßen- und Wege-
gesetz, die über ihre speziellen Rege-
lungen in das Baurecht eingreifen.

Die Auswirkungen der genannten Vor-
schriften auf das Baugenehmiungsverfah-
ren sind für viele wegen der Komplexität der

einzelnen Vorschriften nicht mehr durch-
schaubar und erzeugen daher bei vie-
len Bauwilligen einen Informationsbedarf,
dem wir mit Hinweisen zum Thema „Planen,
Bauen, Sanieren in Pfungstadt“ mit die-
ser Broschüre entgegenkommen wollen.
Bauen bedeutet, in einer vorhandenen
Landschaft, einer Siedlung und Nach-
barschaft etwas hinzuzufügen und diese
gewachsene Struktur damit zu verändern.

Dabei werden immer Flächen beansprucht
und Rohstoffe verbaut. Wohnbauland und
Rohstoffe sind beide nicht vermehrbar,
und deshalb ist ein sorgfältiger Umgang 
mit diesen Ressourcen unabdingbar, da-
mit wir unsere Kulturlandschaft unseren
Kindern und Enkeln in der noch heute vor-
handenen Qualität vererben können.

Dabei soll eine Vielzahl von Gesetzen und
Vorschriften helfen, sowohl diese Allge-
meingüter als auch die Individualrechte
jedes einzelnen Bürgers in Einklang zu
bringen. Diese Gesetze bei der Bearbeitung
von Bauanträgen und Bauvoranfragen an-
zuwenden, ist Aufgabe der Unteren Bau-
aufsichtsbehörde.

Wir  wollen Ihnen daher helfen und möch-
ten Ihnen mit dieser Broschüre wichtige
Hinweise und Informationen geben, damit
die Zusammenarbeit mit der Bauaufsichts-
behörde und den sonstigen mit dem Bau
befassten Stellen reibungslos funktioniert.

Ich hoffe sehr, dass diese Broschüre dazu
beiträgt, Ihr persönliches Bauziel so rei-
bungslos wie möglich zu erreichen. 

Ihrem Bauvorhaben wünsche ich ein gutes
Gelingen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Bürgermeister
Horst Baier
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1. Grundstückskauf

1. Grundstückskauf

Auswahl eines Grundstücks
Die Auswahl eines Baugrundstücks ist der
erste entscheidende Schritt zur Verwirkli-
chung Ihres Bauvorhabens, mit der Sie
zumeist eine langfristige Bindung an einen
Standort eingehen. Bei der Auswahl kön-
nen Sie nicht sorgfältig genug vorgehen. Sie
sollten deshalb vor einem Erwerb das
Grundstück so genau wie möglich kennen
lernen. Es empfehlen sich Besuche zu ver-
schiedenen Zeiten. Auch können Auskünf-
te von Nachbarn des ins Auge gefassten
Grundstücks hilfreiche Aufschlüsse geben.

Die Bebaubarkeit eines Grundstückes 
Voraussetzung für eine Bebaubarkeit
Der Grundstückseigentümer und/oder –
käufer sollte sich zunächst bei der zustän-
digen Bauaufsichtsbehörde erkundigen,
ob das Grundstück nach den planungs-
rechtlichen Eigenschaften und dem Stand
der Erschließung tatsächlich ein Bau-
grundstück ist und wie es bebaut werden
darf. Kann auf dem ins Auge gefaßten
Grundstück überhaupt das geplante Bau-
vorhaben verwirklicht werden?

Hierbei sollte den folgende Fragen beson-
dere Beachtung schenken werden:
■ Welche Möglichkeiten der Bebauung

bestehen hinsichtlich der Grundstücks-
lage, der Grundstücksgröße und des
Zuschnitts?

■ Welche Festsetzungen und Baube-
schränkungen trifft der Bebauungsplan
oder die Gestaltungssatzung, falls vor-
handen?

■ Welche Baubeschränkungen ergeben
sich durch die Umgebungsbebauung,
falls kein Bebauungsplan vorliegt (Einfü-
gen in die Eigenart der vorhandenen
Bebauung)?

■ Liegt es evtl. im Aussenbereich (außer-
halb des Geltungsbereichs eines qua-

lifizierten Bebauungsplanes, außerhalb
eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles.        

■ Wie sieht es mit der Baureife und der
Erschließung des Grundstücks aus, ist
eine ausreichend ausgebaute Zufahrts-
straße vorhanden, können Anschlüsse

http://www.voba-darmstadt.de


an die Versorgungs- und Entsorgungs-
leitungen (Gas, Strom, Wasser, Abwas-
ser) kurzfristig hergestellt werden, was
lässt sich in Bezug auf die Tragfähigkeit
des Baugrunds und die Grundwasser-
verhältnisse feststellen? Gegebenen-
falls ist vor Baubeginn ein Baugrundgut-
achten einzuholen.

■ In welcher Höhe sind Zahlungen für
Erschließungsbeiträge zu erwarten?

■ Tangieren durchgehende Versorgungs-
leitungen (unterirdisch oder als Freileitung)
das Baugrundstück?

■ Wie ist das Grundstück im Grundbuch
belastet? (z. B. durch Grunddienstbar-
keiten, die die Bebauungsmöglichkeiten
einschränken können).

■ Sind für das Baugrundstück Baulasten
eingetragen? Das Baulastenverzeichnis
wird  beim  Kreisbauamt geführt.

■ In welcher Entfernung befinden sich der
Arbeitsplatz, die Schule, der Kindergar-
ten, die erforderlichen Einkaufsmöglich-
keiten und wie ist die Verkehrsverbindung
dorthin?

■ Falls über die Bebaubarkeit eines
Grundstückes Zweifel bestehen, emp-
fiehlt es sich, Kontakt  mit den Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeitern der Stadtver-
waltung oder der Bauaufsichtsbehörde
aufzunehmen und ggf. eine Bauvoran-
frage einzureichen

■ Welche Störungen sind zu erwarten?
Industrie, Gewerbe, landwirtschaftliche
Betriebe, Straßen in der Nähe des Bau-
grundstücks können zu Beeinträchti-
gungen führen. Bestehen Planungen,
die zu Belästigungen führen können
oder sind solche zu erwarten. Sie sollten

den Flächennutzungsplan einsehen er-
fragen, welche Planungen in der Nähe des
Baugrundstücks vorgesehen sind.

Erschließung
Ein wesentlicher Punkt für die Bebaubar-
keit eines Grundstücks ist die gesicherte
Erschließung, d. h. das Grundstück muss
in angemessener Breite an einer befahrba-
ren öffentlichen Verkehrsfläche liegen oder
mit einer öffentlich-rechtlich gesicherten
Zufahrt daran anliegen. Des Weiteren müs-
sen die Wasserversorgungsanlagen und
Abwasseranlagen benutzbar und die
Abwasserbeseitigung entsprechend den
wasserrechtlichen Vorschriften gewähr-
leistet sein.

Risiko-Altlasten
Vor einem Grundstückskauf sollte man
sich gründlich informieren, ob Verunreini-
gungen aus vergangenen Jahrzehnten im
Boden oder im Grundwasser lauern.
Umfangreiche Recherchen machen sich
angesichts des großen – auch finanziellen
– Risikos immer bezahlt. Die Detektivarbeit
beginnt mit einer Reise in die Geschichte
des Grundstücks. Ist auf dem Gelände
vielleicht einmal Ton oder Kies abgebaut
worden? Wurde die Fläche früher gewerb-
lich genutzt? Fanden hier Bodenbewegun-
gen statt?

Antworten auf diese Fragen können erste
Hinweise auf mögliche Altlasten liefern.
Beim Umweltamt kann nachgefragt werden,
ob über das Grundstück bereits Informa-
tionen vorliegen. Hier wird ein Kataster
über Flächen mit bekannten oder vermu-

teten Altlasten und sonstigen kontaminier-
ten Flächen geführt. Findet sich hier nichts
über das gesuchte Grundstück, heißt dies
deshalb noch nicht, dass dort tatsächlich
keine Schadstoffe im Boden schlummern.
Die vorhandenen Listen haben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Sie werden
laufend aktualisiert.

Klare vertragliche Absprachen zwischen
Grundstückskäufer und -verkäufer sind
nach der umfassenden Information über
das Grundstück die zweitwichtigste Alt-
lastenvorsorge. Egal, ob zum Zeitpunkt
des Kaufes ein Altlastenverdacht besteht
oder nicht: Für den Fall der Fälle sollte
vertraglich festgehalten werden, wer für
welche Untersuchungen und Maßnahmen
zahlen muss.

Baulasten
Durch die Eintragung einer Baulast kann 
sich die/der Grundstückseigentümer(in) zu
bestimmten Dingen, die sein Grundstück
betreffen, verpflichten, Die Verpflichtung
ist freiwillig und kann von der Bauauf-
sichtsbehörde nicht eingefordert werden. 
Typische Fälle, die eine Baulast erforderlich
machen, sind Bauvorhaben, die auf einem
Grundstück errichtet werden sollen, das
wegemäßig nicht „erschlossen“ ist, also
nicht direkt an einer öffentlichen Straße
liegt. Hier ist der Zugang bzw. die Zufahrt
über ein anderes Grundstück durch eine
Baulast zu sichern. Weiterhin können z. B.
Abstandflächen und notwendige PKW-
Stellplätze Gegenstand einer Baulast sein,
wenn sie von den Bauherren/dem Bau-
herrn nicht auf dem eigenen Grundstück
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nachgewiesen werden können. Des Weite-
ren können mehrere Grundstücke durch
eine Baulast zu einem Baugrundstück ver-
einigt werden, um eine Bebaubarkeit zu
ermöglichen.

Nicht zu verwechseln mit der Baulast ist die
Grunddienstbarkeit, die im Grundbuch des
Amtsgerichtes eingetragen ist.
Die Eintragung einer Baulast setzt in der
Regel einen Lageplan mit Darstellung 
der einzutragenden Baulastfläche (grüne
Schraffur) voraus. Dieser Lageplan muss in
der Regel entweder vom Kataster- und
Vermessungsamt oder von einem öffentlich
bestellten Vermessungsingenieur angefer-
tigt werden. Mit der Eintragung in das Bau-
lastenverzeichnis, das bei der Bauauf-
sichtsbehörde geführt wird, wird die Bau-
last wirksam und gilt auch gegenüber den
Rechtsnachfolgern des Erklärenden.

Wohnungseigentum
Baugrundstücke können auch mit Bau-
werken bebaut werden, an denen Mitei-
gentum zu bestimmten Anteilen nach dem
Wohnungseigentumsgesetz gebildet wird.
Mit dem Miteigentum ist ein Sondereigen-
tumsrecht z. B. an einer sich abgeschlos-
senen Wohnung oder einem Teileigentum
z. B. einem Garagenplatz verbunden.

Teilung von Grundstücken
Die Teilung, sowohl eines bebauten, als
auch eines unbebauten Grundstückes,
bedarf seit der Novellierung des Bau-
gesetzbuches im Jahre 1998 und der
Hess. Bauordnung im Jahre 2002, keiner
behördlichen Genehmigung mehr.

Die Einhaltung der bauordnungsrecht-
lichen Vorschriften bei der Teilung eines be-
bauten Grundstückes wurde in die Ver-
antwortung des Grundstückseigentümers
übertragen. Der Bauherr haftet somit für
Grundstücksteilungen, die gegen geltendes
Recht verstoßen.

Eine Beratung bei der Bauaufsichtsbehör-
de wäre daher sinnvoll. Dadurch kann man
sich unnötige Kosten und Ärger ersparen. 

Bei der Teilung eines Grundstückes, ist für die
Umschreibung im Grundbuch darüber hinaus
ein Negativzeugnis der Stadt erforderlich.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Nach dem Wohnungseigentumsgesetz
können in bestehenden oder neu zu er-

richtenden Gebäuden Eigentumswohnun-
gen geschaffen werden, die dann getrennt
veräußerbar sind. Es ist ebenfalls mög-
lich, an nicht zu Wohnzwecken dienen-
den Nutzungseinheiten (Büros, Läden, Ge-
werbebetriebe) Sondereigentum zu bilden.
Das Wohnungs- bzw. Sondereigentum
wird über den Notar begründet und bedarf
der Eintragung ins Grundbuch. Vorausset-
zung für die Begründung von Wohnungs-
eigentum ist eine Abgeschlossenheitsbe-
scheinigung, die bei der zuständigen Bau-
aufsichtbehörde beantragt werden muss.

Mit dem Antrag auf Abgeschlossen-
heitsbescheinigung sind Bauzeichnungen
mit Kennzeichnung der abgeschlossenen
Wohnungs- oder Sondereigentumseinhei-
ten vorzulegen.
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Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Verkehrsanlagen
Beratende Ingenieure

 Gerhart-Hauptmann-Straße 20 Tel.: 06155/60748-0
 64347 Griesheim Fax: 06155/60748-8

 :liam-E info@kolbkuellmer.de
etnI rnet: www.kolbkuellmer.de

BÜRO JENICEK
BERATUNG + PLANUNG + BAULEITUNG + GUTACHTEN

Dipl.-Ing. Walter Jenicek
Architekt + Bausachverständiger

D-64319 Pfungstadt, Obergasse 2 A
Telefon: 0 61 57 / 32 10, Telefax: 0 61 57 / 79 35

E-Mail: wjenicek@web.de, mobil: 01 62 / 444 7462

ˇ

ˇ

PLANUNG · ENERGIEBERATUNG SANIERUNG ·  BAULEITUNG
DIPL.-ING.

ULRIKE SCHMIDT
ARCHITEKTIN

ARCHITEKTURBÜRO
SCHMIDT

64319 PFUNGSTADT · BÜCHNERWEG 24
TEL. 0 61 57/27 79 · FAX 0 61 57/8 65 10

Beratender Ingenieur
Am Bahnhof 4
64347 Griesheim
Tel. 0 6155-76746
Fax 0 6155-79015
Mobil 0177- 616 3760
E-Mail/Internet
info@krusche-geotechnik.de
www.krusche-geotechnik.de

Ingenieurbüro für Geotechnik
Dipl.-Ing. J. Krusche

• Baugrunderkundung, Bewertung, Beratung, Gutachten • Fachbauüberwachung
• Variantenvergleiche, Kostenschätzungen • Geotechnische Planung
• Berechnungen, Bemessungen, Standsicherheitsnachweise • Verbaustatiken

Bei uns werden Sie gut beraten

mailto:wjenicek@web.de
mailto:info@kolbkuellmer.de
http://www.kolbkuellmer.de
mailto:info@krusche-geotechnik.de
http://www.krusche-geotechnik.de
http://www.zweiquartier.de
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Das Baurecht
Das öffentliche Baurecht unterscheidet
zwei grundsätzliche Bereiche:
■ Das Bauplanungsrecht – geregelt im

Baugesetzbuch (BauGB) und durch
Bebauungspläne als Ortsrecht in Ver-
bindung mit der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) – beschäftigt sich damit,
wo und was gebaut werden darf.

■ Das Bauordnungsrecht – geregelt in der
Hessischen Bauordnung – HBO – klärt,
wann und wie gebaut werden darf, kon-
zentriert sich also auf die Ausführung
des Bauvorhabens auf dem Grund-
stück.

■ Voraussetzung für die Genehmigung
eines Bauvorhabens ist sowohl die
Übereinstimmung mit dem Baupla-
nungsrecht als auch mit dem Bauord-
nungsrecht sowie mit den sonstigen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Bau-
nebenrecht).

Bauleitplanung
Die aus dem Selbstverwaltungsrecht der
Gemeinde als Gebietskörperschaft des
öffentlichen Rechts abzuleitende Pla-
nungshoheit beinhaltet das Recht und die
Pflicht, für eine geordnete städtebauliche
Entwicklung im Gemeindegebiet zu sor-
gen. Die Planungshoheit übt die Gemein-
de mit den Instrumenten der Bauleitplanung
aus.

Die Bauleitplanung vollzieht sich in zwei Stu-
fen. Dementsprechend umfasst die Bau-
leitplanung den Flächennutzungsplan als

vorbereitenden und den Bebauungsplan
als verbindlichen Bauleitplan (§ 1 Abs. 2
BauGB). Die Stadtverordnetenversamm-
lung (STVV) ist zuständig für die Verab-
schiedung des Flächennutzungsplanes
und der Bebauungspläne.

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan umfasst das
gesamte Stadtgebiet (einschl. Ortsteile)
und ordnet den voraussehbaren Flächen-
bedarf für die einzelnen Nutzungen, wie
z. B. für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Er-
holung, Landwirtschaft und Gemeindebe-
darf.

Aus dem Flächennutzungsplan entsteht
keinerlei Anspruch auf die dargestellte
Nutzung, jedoch kann ein Bebauungsplan
regelmäßig nur aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt werden.

Sollen im Bebauungsplan vom Flächen-
nutzungsplan abweichende Festsetzun-
gen getroffen werden, muss grundsätzlich
ein Änderungsverfahren für den Flächen-
nutzungsplan durchgeführt werden.

Bebauungsplan
Die STVV beschließt die Aufstellung eines
Bebauungsplanes, sobald und soweit es für
die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Im Bebauungsplan
werden insbesondere die Art und das Maß
der baulichen Nutzung, die überbaubaren
Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen
festgesetzt. Weitere Festsetzungen sind je
nach Bedarf möglich bzw. erforderlich. Es
wird also geregelt was, wie und wo gebaut
werden darf. Das Baugesetzbuch sieht
eine frühzeitige Beteiligung der Bürger bei
allen Planungen vor. Der Bebauungsplan-
entwurf wird nach Bekanntmachung, je



nach Hauptsatzung der Stadt, in der 
Presse den Bürgern durch Fachkräfte vor-
gestellt. Dieses kann in Form einer Bür-
gerversammlung oder einer frühzeitigen
öffentlichen Auslegung erfolgen. Vorge-
brachte und zugeschickte Anregungen
werden festgehalten. Die betroffenen Trä-
ger öffentlicher Belange werden zu dem Ent-
wurf gehört. Der Ausschuss für Stadtplanung
entscheidet anschließend wie weit An-
regungen von Bürgern und Behörden den
Bebauungsplanvorentwurf beeinflussen
und beschließt dann den ggf. überarbeite-
ten Entwurf zur Anregung. Der Entwurf des
Bebauungsplanes, der aus der Planzeich-
nung, den textlichen Festsetzungen und
der Begründung besteht, wird einen Monat
lang öffentlich ausgelegt. Dies wird recht-
zeitig vorher ortsüblich bekanntgegeben
und mit dem Hinweis versehen, dass Anre-
gungen während der Auslegungsfrist vor-
gebracht werden können. Bei der Aufstel-
lung von Bebauungsplänen ist die Stadt 
verpflichtet, die öffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abzuwägen.

Die STVV prüft auf der Grundlage einer
Vorlage der Verwaltung die fristgemäß vor-
gebrachten Anregungen und beschließt
den Bebauungsplan als Satzung. Mit der
Veröffentlichung wird der Bebauungsplan
rechtskräftig; er ist für alle Behörden und Ein-
zelpersonen bindend. Eine Einsichtnahme
ist bei der Stadt bzw. bei der Bauauf-
sichtsbehörde möglich.
Für die Änderung oder Aufhebung eines
Bebauungsplanes gilt grundsätzlich eben-
falls das hier dargelegte Verfahren.

Bebauungspläne können jedoch in einem
vereinfachten Verfahren geändert werden,
wenn die Grundzüge der Planung nicht
berührt werden oder die Änderung für 
die Nutzung der betroffenen und benach-
barten Grundstücke nur von unerheb-
licher Bedeutung sind. Diese vereinfachte
Änderung setzt jedoch die Zustimmung
der betroffenen Grundstückseigentümer
wie auch der berührten Träger öffentlicher
Belange voraus. Auf die Aufstellung, Än-
derung, Ergänzung oder Aufhebung eines
Bebauungsplanes besteht kein Rechtsan-
spruch.

Die wichtigsten Festsetzungen:
■ Überbaubare Fläche
Die überbaubare Fläche ist die Fläche, in
der das Gebäude errichtet werden darf.
Sie wird durch Baugrenzen bzw. Baulinien
umgrenzt.
■ Baulinie
Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan
festgesetzte Bauflucht, auf der die Gebäu-
de zwingend zu errichten sind. Die Bauli-
nie trennt die überbaubare von der nicht
überbaubaren Grundstücksfläche.
■ Baugrenze
Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan
festgesetzte Bauflucht, die mit Gebäuden
und anderen baulichen Anlagen nicht
überschritten werden darf.
■ GRZ z. B. 0,2 Grundflächenzahl
Die Grundflächenzahl ist eine relative Zahl,
die das Verhältnis zwischen der maßgeb-
lichen Fläche des Baugrundstückes und
der zulässigen Grundfläche bestimmt. Die
GRZ gibt an, wieviel Quadratmeter Grund-
fläche je Quadratmeter Grundstücksfläche

zulässig sind (§ 19 Abs. 1 BauNVO). Z. B.
1000 qm Grundstück GRZ 0,2, 200 qm
können bebaut werden.
■ GFZ z. B. 0,4 Geschossflächenzahl
Die Geschossfläche ist die Summe der
Grundflächen aller Vollgeschosse im Ge-
bäude. Sie gibt an, wieviel qm Geschoss-
fläche je qm Grundstücksfläche zulässig sind
(§ 20 Abs. 2 BauNVO).

■ II: Zahl der Vollgeschoss
■ o:  offene Bauweise
In der offenen Bauweise werden die
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als
Einzelhäuser, Doppelhäuser oder als
Hausgruppen errichtet.
■ g:  geschlossene Bauweise
In der geschlossenen Bauweise werden
die Gebäude zu den seitlichen Grund-
stücksgrenzen ohne Grenzabstand errichtet.
■ a:  abweichende Bauweise
Eine abweichende Bauweise kommt
immer in Frage, wenn eine offene oder
geschlossene Bauweise aus städtebau-
lichen Gründen nicht ausreicht.
■ TH:  Traufhöhe
Unter der Traufhöhe ist die Schnittkante zwi-
schen den Außenflächen des aufgehen-
den Mauerwerks und der Dachhaut zu ver-
stehen (nicht die Traufrinne).
■ FH:  Firsthöhe
Höhe des Dachfirstes
■ E:  Einzelhäuser
Einzelhäuser sind allseitig freistehende
Gebäude, die über ein selbstständiges Er-
schließungselement verfügen.
■ D:  Doppelhäuser
Doppelhäuser sind zwei selbstständige,
aneinander gebaute Gebäude, die durch
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eine feuerbeständige Wand auf der Grund-
stücksgrenze getrennt sind.
■ H:  Hausgruppen
Hausgruppen sind mindestens 3 aneinan-
der gebaute Gebäude ohne Grenzabstand
von höchstens 50,00 m Länge, deren End-
häuser einen einseitigen Grenzabstand
einhalten.

Der Vorhaben- und Erschließungsplan
Wie der herkömmliche Bebauungsplan hat
auch der Vorhaben- und Erschließungs-
plan als vorhabenbezogener Bebauungs-
plan die Aufgabe, für eine bestimmte Flä-
che Baurecht zu schaffen. Gleichzeitig
wird allerdings im Gegensatz zum Bebau-
ungsplan, der Angebotsplan ist, auch eine
Pflicht zur schnellen Verwirklichung der
Planung hergestellt. Auch im Planverfahren
gibt es Unterschiede. Ein privater Vorhaben-
und Erschließungsträger stimmt seine Pla-
nung mit der Stadt ab und legt sie schließ-
lich der STVV zum Beschluss als Satzung
vor. Zusätzlich zum Satzungsbeschluss
schließen die Stadt und der Vorhabenträ-
ger einen Vertrag, in dem sich der Vorha-
benträger unter anderem verpflichtet, sein
Vorhaben binnen eines bestimmten Zeit-
raumes durchzuführen.

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile –
Innenbereich
Es gibt zahlreiche Bereiche im Stadtge-
biet, für die keine qualifizierten Bebau-
ungspläne aufgestellt worden sind, Dies
hat unterschiedliche Gründe. Meist sind
diese Gebiete in früheren Zeiten ohne
Bebauungspläne entstanden. Auch ist hier
häufig nicht mit der Aufstellung von Be-

bauungsplänen zu rechnen, weil sie nicht
für erforderlich gehalten werden.

Hier richtet sich die Zulässigkeit einer
Bebauung innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles (Innenbereich)
nach den Vorschriften des § 34 BauGB. Dort
ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich
nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstücksfläche,
die überbaut werden soll, in die Eigenart der
näheren Umgebung einfügt und die Er-
schließung gesichert ist.

Im Innenbereich bestimmt also die Um-
gebungsbebauung die Kriterien für das
Einfügen eines Vorhabens und somit für
seine Zulässigkeit; je homogener sich ei-
ne vorhandene Bebauung darstellt, um so
mehr Anpassung an diese Bebauung ist zu
verlangen. 

Außenbereich
Der Außenbereich soll von Bebauung
grundsätzlich freigehalten werden, um
diesen Bereich für die Erholung der Bevöl-
kerung sowie für die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung zu reservieren. Das
Bauplanungsrecht erlaubt im Außenbe-
reich eine Bebauung nur, wenn das Vor-
haben zu den so genannten privilegierten
Vorhaben rechnet, die wegen ihrer Zweck-
bestimmung dort errichtet werden müs-
sen. Hierzu zählen in erster Linie land- und
forstwirtschaftlich Betriebe, öffentliche
Ver- und Entsorgungseinrichtungen und
bestimmte gewerbliche Nutzungen, die
besondere Anforderungen an die Umgebung
stellen oder nachteilige Auswirkungen her-

vorrufen. Ferner dürfen in gesetzlich genau
festgelegtem Umfang bestehende Gebäu-
de im Außenbereich geändert oder er-
weitert werden, wenn keine öffentlichen
Belange beeinträchtigt werden. Hierunter
versteht das Baugesetzbuch u. a.
■ die Darstellung des Flächennutzungs-

planes,
■ die Darstellungen des Landschaftsplanes,
■ die Belange des Naturschutzes und der

Landschaftspflege,
■ die Belange der Denkmalpflege,
■ die Belange der Wasserwirtschaft,
■ das Verbot zur Entstehung, Verfestigung

oder Erweiterung einer Splitter-
siedlung.

Fazit:
Ein Grundstück ist grundsätzlich bebaubar,
wenn es
■ im Einklang mit dem Bebauungsplan

steht und die Erschließung (Verkehr,
Wasserversorgung und Kanal) gesichert
ist (§ 30 BauGB);

■ zwar nicht im Geltungsbereich eines
qualifizierten Bebauungsplanes, aber
innerhalb eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils liegt, sich in die Ei-
genart der Umgebung einfügt und die
Erschließung gesichert ist (§ 34 BauGB).

Baunutzungsverordnung BauNVO
Der materielle Inhalt der Bauleitpläne, der
die zulässige Bebauung auf den Grund-
stücken bestimmt, wird im wesentlichen in
der Baunutzungsverordnung – BauNVO –
geregelt. Sie gibt den Gemeinden einen
einheitlichen Rahmen. Sie regelt im Wesent-
lichen:

9

2. Bauvorschriften in Grundzügen



10
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Baugebiet Kurzbezeichnung Rechtsgrundlage Zweckbestimmung

Kleinsiedlungsgebiet WS § 2 BauNVO § Wohnen in Form von Kleinsiedlungen, landwirtschaftliche Nebener-
werbsstellen, die der Versorgung dienenden Läden und Schank- und
Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe.

Reines Wohngebiet WR § 3 BauNVO Wohngebäude:
Ausnahmsweise: Läden, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen
für soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Allgemeines Wohngebiet WA § 4 BauNVO Wohngebäude, Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
rende Handwerksbetriebe, soweit sie dem Gebiet dienen.
Ausnahmsweise: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe.

Besonderes Wohngebiet WB § 4a BauNVO Wohngebäude, Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Kirchen, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche Anlagen, sonstige Gewerbe-
betriebe. Ausnahmsweise: Zentrale Einrichtungen der Verwaltung etc.

Dorfgebiet MD § 5 BauNVO Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Kleinsiedlungen, sonstige Wohn-
gebäude, Verarbeitungsbetriebe, Einzelhandel, Wirtschaften, Handwerks-
betriebe, nicht störende Gewerbebetriebe, kirchliche, kulturelle soziale,
gesundheitliche sportliche Einrichtungen, Gärtnereien, Tankstellen.

Mischgebiet MI § 6 BauNVO Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandel, Wirtschaften,
nicht störendes Gewerbe, Verwaltung, soziale Einrichtungen, Gärtnereien,
Tankstellen und nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten.

Kerngebiet MK § 7 BauNVO Geschäfts-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Einzelhandel, Wirtschaften, Be-
herbergung, Vergnügungsstätten, nicht wesentlich störendes Gewerbe, Kir-
che, Kultur usw., Tankstellen, Wohnungen für Bereitschaft, sonstige Woh-
nungen, Ausnahmsweise: Tankstellen und besondere Wohnungen.

Gewerbegebiet GE § 8 BauNVO Gewerbe, nicht erheblich belästigend, Geschäfts-, Büro-, Verwaltungs-
Gebäude, Tankstellen, Anlagen für sportliche Zwecke.
Ausnahmsweise: Wohnungen für Betriebsangehörige, soziale Einrichtun-
gen, Vergnügungsstätten.

Industriegebiet GI § 9 BauNVO Industriebetriebe, Tankstellen.
Ausnahmsweise: Wohnungen für Betriebspersonal und soziale Einrichtung

Sondergebiete SO §10 BauNVO Insbesondere:
■ Wochenendhäuser
■ Ferienhäuser
■ Campingplätze
Gebiete mit besonderer Zweckbestimmung, wie Hochschul-, Klinik-,
Kur-, Hafen- oder Ladengebiete



Art der baulichen Nutzung
Die zulässige Art der baulichen Nutzung
(z. B. Wohngebäude, Gewerbebetriebe)
wird durch die Lage der Grundstücke in
einem bestimmten Baugebiet festgelegt.
Die Baunutzungsverordnung unterschei-
det zwischen Bauflächen, welche die all-
gemeine Art der baulichen Nutzung be-
zeichnen, und Baugebieten, welche die
besondere Art der baulichen Nutzung fest-
legen.

Bei der Festsetzung eines Baugebietes
kann gewählt werden zwischen den zehn
Baugebietstypen der BauNVO. In den Vor-
schriften über die Baugebiete ist geregelt,
welche Nutzungen im jeweiligen Bauge-
biet allgemein und ausnahmsweise zuläs-
sig sind. Mit der Festsetzung eines Bauge-
bietes nach der BauNVO im Bebauungsplan
werden damit automatisch auch die ent-
sprechenden Vorschriften der BauNVO
über die Zulässigkeit von Vorhaben Inhalt
des Bebauungsplanes, soweit die Stadt
bei der Übernahme in den Bebauungsplan
nicht von den in beschränktem Umfang
zulässigen Veränderungen der Nutzungs-
kataloge Gebrauch macht. Maßgebend ist
insoweit der Textteil zum Bebauungsplan.

Maß der baulichen Nutzung
Durch das Maß der baulichen Nutzung
wird im Bebauungsplan festgesetzt, in
welchem Umfang ein Grundstück genutzt
werden darf. Das Maß der Nutzung eines
Grundstücks wird bestimmt durch:
■ die Grundflächenzahl oder die Größe

der Grundfläche baulicher Anlagen
■ die Geschossflächenzahl oder die Grö-

ße der Geschossfläche, die Baumas-
senzahl oder die Baumasse

■ die Zahl der Vollgeschosse
■ die Höhe baulicher Anlagen. Die BauN-

VO ordnet jedem Baugebietstyp Ober-
grenzen für die bauliche Dichte zu. Die
planende Gemeinde kann diese Werte
nach eigenem Ermessen verändern.

Bauweise
Die Bauweise legt fest, wie die Bebauung
auf dem Grundstück zu erfolgen hat (Ein-
zelhäuser, Doppelhäuser, Hausgruppen
usw.).

Im Bebauungsplan kann eine offene, eine ge-
schlossene oder eine sonstige, hiervon ab-
weichende Bauweise festgesetzt werden.
Bei der offenen Bauweise müssen die Ge-
bäude einen seitlichen Grenzabstand zur
Grundstücksgrenze einhalten. Die Min-
destbreite ist in der Bauordnung vorge-
schrieben und beträgt 3 m oder mehr. Zur
offenen Bauweise gehören neben den
freistehenden Einzelhäusern auch Doppel-
häuser und Hausgruppen bis zu 50 m Län-
ge. Der Bebauungsplan kann auch vor-
schreiben, dass nur eine oder zwei dieser
Hausformen zulässig sind.
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Bei der geschlossenen Bauweise müssen
die Gebäude ohne seitlichen Grenzab-
stand unmittelbar an die Grundstücks-
grenze, Wand an Wand, gebaut werden.

Bei der abweichenden Bauweise kann 
es sich beispielsweise um eine Bebau-
ung handeln, die im Erdgeschoss auf 
die Grundstücksgrenze baut, im Oberge-
schoss aber zurückspringt. Die Gemeinde
muss eine solche abweichende Bauweise
im Bebauungsplan, ggf. durch eine beson-
dere zeichnerische Darstellung, zweifelsfrei
und eindeutig festsetzen.

Das Bauordnungsrecht

Allgemein
Baumaßnahmen unterliegen in der Regel 
der Genehmigungspflicht. Welche Anlagen
und Einrichtungen hiervon freigestellt sind,
wird durch die Hessische Bauordnung
(HBO) bestimmt. Das Bauordnungsrecht
hat die Vermeidung von Gefahren zum
Inhalt, die bei der Errichtung und dem
Betrieb baulicher Anlagen entstehen kön-
nen. Demzufolge stellt das Bauordnungs-
recht, das sich aus dem Polizeirecht ablei-
tet, vor allem an die Standsicherheit, Ver-
kehrssicherheit und an den Brandschutz von
baulichen Anlagen besondere Anforderun-
gen. Es ist in den Bauordnungen der Län-
der sowie in den Sonderbauverordnungen
abschließend geregelt. Der Staat als Bau-
aufsichtsbehörde bedient sich ausschließ-
lich der Vorschriften, die zum öffentlichen
Baurecht gehören. Private Rechtsbezie-
hungen, etwa zwischen dem Bauherren
und dem Grundstückseigentümer/in oder

den Nachbarn, werden in der Regel nicht
in die behördlichen Entscheidungen ein-
bezogen.

Demzufolge ist eine Baugenehmigung
immer dann zu erteilen, wenn einem Vor-
haben öffentlich-rechtliche Vorschriften
nicht entgegenstehen. Nach den Bauord-
nungen der Länder ergeht sie unbeschadet
privater Rechte Dritter.

Begriff der baulichen Anlage
Der Begriff der baulichen Anlage ist in den
Bauordnungen der Länder definiert. Da-
nach sind bauliche Anlagen mit dem Erd-
boden verbundene, aus Baustoffen und
Bauteilen hergestellte Anlagen. Zu den
baulichen Anlagen gehören auch Anlagen,
die nicht fest mit dem Erdboden verbunden
sind, aber durch ihre eigene Schwere auf
dem Boden ruhen oder auf ortsfeste Bah-
nen nur begrenzt beweglich sind. Maßge-
bend ist, dass sie nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt sind, über-
wiegend ortsfest, d. h. am selben Standort,
genutzt zu werden. Zu diesen Anlagen
können auch Wohnwagen, Verkaufsstände
und Wohncontainer gehören.

Zu den baulichen Anlagen zählen auch:
■ Aufschüttungen und Abgrabungen
■ Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze
■ Zelt- und Campingplätze
■ Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Ab-

stellplätze für Fahrräder
■ Sport- und Spielplätze, Zelt- und Wochen-

endeplätze
■ Gerüste und Hilfseinrichtungen zur sta-

tischen Sicherung von Bauzuständen.

Nach der Generalklausel der Bauordnung
sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu
unterhalten und abzubrechen, dass die
öffentliche Sicherheit, insbesondere Le-
ben, Gesundheit oder die natürlichen
Grundlagen des Lebens, nicht gefährdet
werden.

Nutzungsänderung
Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn
einer baulichen Anlage, einem Gebäude
oder einzelnen Räumen eine neue Zweck-
bestimmung gegeben wird.
Beispiele:
■ Umnutzung von Nebenräumen zu Auf-

enthaltsräumen
■ Umnutzung von Wohnräumen in Gewer-

beräume
■ Umnutzung eines Schweinestalles zu

Ferienwohnungen
■ Umnutzung eines Rinderstalles in einen

Schweinestall usw.
■ Nach der Bauordnung werden an die
neue Nutzung vor allem Anforderungen an
den Wärmeschutz, Schallschutz, Brand-
schutz und Immissionsschutz gestellt.
Auch kann durch die Nutzungsänderung
eine zusätzliche Stellplatzverpflichtung
entstehen, wenn die neue Nutzung einen
größeren Kraftfahrzeugverkehr erwarten
lässt.
Die Nutzungsänderung ist nur dann ge-
nehmigungsfrei, wenn sie im § 55 HBO
Anlage 2 entsprechend aufgeführt ist. 

Bauvoranfrage
Die Bauvoranfrage dient überwiegend da-
zu, abzuklären, ob ein Vorhaben planungs-
rechtlich zulässig ist.
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Der Antrag auf Bauvorbescheid ist nur
zweckmäßig, wenn die Klärung einzelner
bauplanungsrechtlicher oder anderer
städtebaulicher Vorgaben für die Realisie-
rung des Vorhabens von grundsätzlicher
Bedeutung ist, so dass zunächst ein Bau-
genehmigungsverfahren zu riskant wäre.
Als Anwendungsfälle sind insbesondere
zu nennen die Klärung der
■ grundsätzlichen Bebaubarkeit eines

Grundstückes
■ zulässigen Art und Maß der baulichen Nut-

zung
■ Möglichkeit einer Ausnahme oder Be-

freiung

Die Voranfrage mit den Bauvorlagen ist bei
der Bauaufsichtsbehörde einzureichen.
Diese hat sie unverzüglich nach Eingang an
die Stadt zur Stellungnahme weiterzuleiten. 
Der Bauvorbescheid erzeugt eine Bin-
dungswirkung. Er bietet somit dem Bauherrn
hinsichtlich seiner weiteren Planung eine ver-
lässliche Grundlage. Die Bindungswirkung
beträgt 3 Jahre und kann auf schriftlichen
Antrag innerhalb dieser Frist jeweils um ein
Jahr verlängert werden. Sie gilt auch,
wenn sich die Rechtslage innerhalb dieser
Zeit verändert hat.
Vor Erteilung der Baugenehmigung darf
jedoch keinesfalls mit dem Bauvorhaben
begonnen werden. Ein Verstoß zieht ein
ordnungsrechtliches Verfahren nach sich
und kann mit einem Bußgeld geahndet
werden. 

Der Bauantrag
Zeitgewinn durch vollständige Unterlagen
Jedes Vorhaben ist bei der Bauaufsichts-

behörde einzureichen. Die beteiligt so
rasch wie möglich die Stadt an dem Ge-
nehmigungsverfahren. Nach dem Gesetz
haben die Gemeinden allerdings bis zu
zwei Monaten Zeit, das erforderliche Ein-
vernehmen zu dem Antrag schriftlich
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde beim
Kreis zu erklären.

Die Bauanträge werden beim Kreis nach Ein-
gang auf Vollständigkeit der Unterlagen
die zur Beurteilung und Bearbeitung erfor-
derlich sind geprüft. Was zu einem Bauan-
trag gehört, ist in dem Bauvorlagenerlass
vom 22. 08. 2002 geregelt. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann die Prüfung erst ein-
leiten, wenn alle erforderlichen Unterlagen
vorliegen. Dies ist kein übertriebener Büro-
kratismus. Erst die gesamten Antrags-
unterlagen ergeben ein abgerundetes Bild
über den Bauantrag.

Fehlen Unterlagen, muss hin- und herge-
schrieben werden, und es vergeht wert-
volle Zeit. Es muss besonders darauf ge-
achtet werden, dass die Baupläne, die
Baubeschreibung und der Bauantrag unter-
schrieben werden.

Die Bauaufsichtsbehörde (Fachdienst
Bauordnung) wird die vollständigen Anträ-
ge zügig behandeln. Neben den verwal-
tungsmäßigen und technischen Prüfungen
müssen in der Regel auch noch verschie-
dene Fachbehörden (z. B. Straßenbauamt.
Gewerbeaufsichtsamt, Prüfstatik, untere
Denkmalschutzbehörde. Wasserbehörde
u.a.m.) beteiligt werden. Erst nach Vorlie-
gen aller Stellungnahmen durch die zu

beteiligenden Fachbehörden kann eine
endgültige Bearbeitung und Entscheidung
über den Bauantrag erfolgen.

Genehmigungsfreie Vorhaben
Es bedürfen z. B. keiner Baugenehmigung
(Auszug): gem. § 55 HBO. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich
bitte an das Kreisbauamt oder das Bau-
amt der Stadt Pfungstadt.
■ Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toi-

letten und ohne Feuerstätten mit Aus-
nahme, Verkaufs- und Ausstellungs-
flächen bis zu 30 m3 - brutto Rauminhalt.

Trotz der Genehmigungsfreiheit müssen
die inhaltlichen Bestimmungen der Hessi-
schen Bauordnung – HBO – Landes-
bauordnung eingehalten werden, so z. B.
die erforderlichen Abstandsflächen, die
Standsicherheit und auch die Bestimmun-
gen eines rechtskräftigen Bebauungsplanes
oder z. B. einer Ortsgestaltungssatzung.
In besonderen Fällen bedarf es trotz
Genehmigungsfreiheit nach HBO auch
einer Genehmigung nach anderen recht-
lichen Bestimmungen, so z. B. bei Vorha-
ben im Außenbereich oder auch im Land-
schaftsschutzgebiet aufgrund der Rege-
lungen des Naturschutzgesetzes.

Das Baugenehmigungsverfahren
Auslöser für das Baugenehmigungsver-
fahren ist der Bauherr/die Bauherrin. Er/sie
beauftragt im allgemeinen einen bauvorla-
geberechtigten Architekten, der auf der
Grundlage des Baurechts die Bauantrags-
unterlagen fertigt und zusammenstellt.
Grundlage für die notwendigen Unterlagen
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ist der Bauvorlagenerlass; im allgemeinen
werden – je nach Antragsgegenstand – fol-
gende Unterlagen benötigt:
■ Antragsvordruck
■ statistischer Erhebungsbogen
■ Amtl. Lageplan
■ Bauzeichnungen
■ Baubeschreibung
■ Nachweis der Standsicherheit und andere

bautechnische Nachweise
■ Darstellung der Grundstücksentwässe-

rung
■ Beschreibung der Heizungsanlage
■ Berechnung des umbauten Raumes
■ Berechnung der Wohn- und Nutzfläche.

Von der Vollständigkeit der Antragsunter-
lagen hängt auch die Bearbeitungszeit ab.
Es gilt folgender Grundsatz, dass nur voll-
ständige Anträge bearbeitet werden können.
Auch für die mit der HBO 2002 neu ein-
geführten Verfahren – Genehmigungsfrei-
stellung und vereinfachtes Baugenehmi-
gungsverfahren – gilt, dass Antragsunter-
lagen vollständig einzureichen sind.
Der Bauherr bzw. Architekt reicht die
unterschriebenen kompletten Antrags-
unterlagen (vierfach, ggf. zweifach) bei der
Bauaufsichtsbehörde ein. Der Antrag wird
dann registriert, d. h. er bekommt ein Ak-
tenzeichen und wird der Vorprüfstelle vor-
gelegt. 

Hier findet die sogenannte Standort-
prüfung bzw. planungsrechtliche Zulässig-
keitsprüfung statt. Hier wird geprüft und ent-
schieden, ob das Bauvorhaben grund-
sätzlich zulässig ist. Dabei spielen die
Bestimmungen des Baugesetzbuches und

der Baunutzungsverordnung eine ent-
scheidene Rolle; so ist z.B. abzuklären, ob:
■ die Festsetzungen eines Bebauungs-

planes eingehalten werden oder
■ das Bauvorhaben sich in einem im

Zusammenhang bebauten Ortsteil
(Innenbereich) befindet und es sich nach
bestimmten Kriterien einfügt oder

■ eine Außenbereichslage gegeben ist
und damit die hierfür relevanten Bestim-
mungen abgeprüft werden müssen.

Hiernach sind die Fachbehörden zu hören,
deren Belange durch das Vorhaben be-
rührt werden. Diesen Service übernimmt die
Bauaufsichtsbehörde für den Bauherrn.
So sind z.B. bei Bauvorhaben:
■ im Außenbereich bzw. Landschafts-

schutzgebiet die untere Naturschutzbe-
hörde

■ in der Nähe von Landes- oder Bundes-
straßen die Straßenbauverwaltung

■ zur Errichtung von Gewerbebetrieben
die Gewerbeaufsicht

■ an Denkmalen bzw. in der Nähe von
Denkmalen die untere Denkmalschutz-
behörde zu beteiligen.

Die Stellungnahmen sind von der zustän-
digen Sachbearbeiterin oder dem Sachbe-
arbeiter in der Bauaufsichtsbehörde in
dem Sinne auszuwerten, dass keine
gegenläufigen Aussagen in den später zu
fertigenden Bescheid aufgenommen wer-
den. Begründung hierfür ist, dass jede
Fachbehörde die Stellungnahme nur auf
ihre fachspezifischen Belange stützen
kann. Auch ist darauf zu achten, dass bei
besonders belastenden Auflagen einzel-

ner Fachbehörden die jeweilige Rechts-
grundlage mit anzugeben ist.

Verfahrensarten

Baufreistellung bei Wohngebäuden,
sonstigen Gebäuden und
Nebenanlagen (gem. § 56 HBO)
Die Errichtung, Änderung oder Nutzungs-
änderung von Wohngebäuden, sonstigen
Gebäuden (Geb.-Klasse 1-3) Nebenge-
bäuden und Nebenanlagen innerhalb des
Geltungsbereichs eines Bebauungsplanes
oder Vorhaben- und Erschließungsplanes
sind von der Baugenehmigungspflicht frei-
gestellt, wenn das Bauvorhaben den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes nicht
widerspricht und die Erschließung des
Vorhabens gesichert ist, sie keiner Abwei-
chung nach § 63 HBO bedürfen und kein
Vorbehalt der Stadt vorliegt.

Die Freistellung entbindet nicht von der Ver-
pflichtung, die Bauvorlagen in der erfor-
derlichen Qualität und Anzahl einzureichen,
siehe § 56 Abs. 3 HBO. Den Bauvorlagen sind
evtl. erforderliche Genehmigungen, Erlaub-
nisse oder Zustimmungen nach anderen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften beizufügen.
Die Bauvorlagen sind von einem Entwurfs-
verfasser, der nach der jeweils geltenden Bau-
ordnung bauvorlageberechtigt ist und der
Berufshaftpflicht unterliegt, aufzustellen.

Mit der Ausführung des Vorhabens darf
einen Monat nach Eingang der bezeichne-
ten Bauvorlagen und Erklärungen bei der
Stadt begonnen werden, es sei denn, die-
se Behörde untersagt den Baubeginn.  
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Weil im Baufreistellungsverfahren die Kon-
zentrationswirkung des Baugenehmigungs-
verfahrens fortfällt, ist der Bauherr gehalten,
die nach sonstigen öffentlich-rechtlichen
Vorschriften erforderlichen anderen Geneh-
migungen, Zustimmungen, Bewilligungen
und Erlaubnisse einzuholen. Bei dieser Auf-
gabe wird der/die Entwurfsverfasser/in
behilflich sein.

Eine Neuregelung in der Bauordnung
ermöglicht es dem Bauherrn, wahlweise
anstelle des Baufreistellungsverfahrens
das vereinfachte Baugenehmigungsver-
fahren, oder Baugenehmigungsverfahren

nach § 58 HBO, durchführen zu lassen.
Hierzu bedarf es eines gesonderten Antra-
ges.  

Vereinfachtes Baugenehmigungsver-
fahren (§ 57 HBO)
Im vereinfachten Genehmigungsverfahren
werden die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung behandelt, welche nicht ins
Verfahren nach § 56 HBO fallen. In diesem
Verfahren überprüft die Bauaufsichtsbehör-
de nur eingeschränkt die Übereinstimmung
des Bauvorhabens mit den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften. Hinsichtlich der bau-
technischen Einzelheiten liegt die Verant-

wortung für das Bauvorhaben in allen Pla-
nungs- und Bauphasen bei den am Bau
Beteiligten. Durch den reduzierten Prüfum-
fang wird eine zügige Bearbeitung ermöglicht.

Die Bauaufsichtsbehörde hat über den
Bauantrag spätestens innerhalb einer Frist
von drei Monaten nach Eingang des voll-
ständigen Antrages bei ihr zu entscheiden.
Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn
nicht innerhalb der vorgenannten Frist ent-
schieden wird, dies gilt nicht für Vorhaben
im Außenbereich. 

Baugenehmigungsverfahren (§ 58 HBO)
Unterliegt eine Baumaßnahme weder der
Freistellung noch dem vereinfachten Bau-
genehmigungsverfahren, so prüft die Bau-
aufsichtsbehörde die Übereinstimmung
mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
uneingeschränkt. Im „normalen“ Bauge-
nehmigungsverfahren gibt es also keinen
Bereich, der von der Prüfung ausgenommen
bleibt. Die im Bauantrag enthaltene Kon-
zentrationswirkung verpflichtet die Bau-
aufsichtsbehörde, alle für das Bauvorhaben
sonst erforderlichen Genehmigungen usw.
nach anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften einzuholen und mit der Bauge-
nehmigung auszuhändigen.  Wegen des
umfassenden Prüfauftrages des Antrages
dauert das normale Baugenehmigungs-
verfahren länger als das vereinfachte.

Es besteht aber die Möglichkeit, diese
Dauer zu verkürzen, indem die Entwurfs-
verfasserin/der Entwurfsverfasser in allen
Phasen des Verfahrens eng mit der Bau-
aufsichtsbehörde zusammenarbeitet.
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Teilbaugenehmigung (§ 67 HBO)
Mit der Bauausführung einschließlich des
Bodenaushubs darf vor Zugang der Bau-
genehmigung nicht begonnen werden. Ist
ein Bauantrag eingereicht, so kann der
Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube
und einzelne Bauteile oder Bauabschnitte
auf schriftlichen Antrag schon vor Ertei-
lung der Baugenehmigung gestattet werden. 

Die Teilbaugenehmigung hat den Zweck,
dem Bauherrn bei dringendem Baubedürf-
nis den Beginn der Bauarbeiten – bei
einem umfangreichen oder schwierigen
Bauvorhaben – vor Abschluss des Bauge-
nehmigungsverfahrens zu ermöglichen.

Entwässerungsantrag
Grundstücke sind, wenn sie durch öffent-
liche Abwasseranlagen erschlossen sind, an
die öffentliche Abwasseranlage anzu-
schließen (Anschluss- und Benutzungs-
recht bzw. Anschluss- und Benutzungs-
zwang).
Die Herstellung oder Änderung des
Anschlusses ist anzuzeigen. Die Anzeige
muss enthalten:
■ eine zeichnerische Darstellung, Lage-

plan Maßstab 1 : 500 der Entwässe-
rungsanlage, Grundriss des untersten
Geschosses mit Darstellung aller Ent-
wässerungseinrichtungen bis zum
Hauptkanal,

■ Schnitt des Gebäudes mit Darstellung
aller Entwässerungseinrichtungen bis
zum Hauptkanal,

■ Nachweis der Beschaffenheit, Zusam-
mensetzung und Menge des Abwassers
(bei gewerblichem Abwasser).

Die Baugenehmigung
– endlich grünes Licht –
Im Baugenehmigungsverfahren wird ge-
prüft, ob das Bauvorhaben den öffentlich-
rechtlichen (nicht den privatrechtlichen)
Vorschriften entspricht. Ist dies der Fall, so
hat der/die Antragsteller/in einen Rechts-
anspruch auf die Baugenehmigung.

Die Bearbeitungsdauer des Bauantrages
hängt wesentlich davon ab, ob die rechtli-
che und technische Überprüfung größere
Probleme aufwirft. Das kann insbesondere
der Fall sein, wenn z. B.

■ zwingende baurechtliche Vorschriften
entgegenstehen. Die Behörde ist meist
bestrebt, eine Ablehnung zu vermeiden
und wird dem Bauherrn eine Umpla-
nung empfehlen.

■ eine Abweichung (§ 63 HBO) oder
Befreiung (§ 31 BauGB) erforderlich ist;

■ zusätzliche Fachbehörden einzuschal-
ten sind;

■ sich Schwierigkeiten mit dem Grenzver-
lauf ergeben oder

■ denkmalpflegerische Belange zu be-
rücksichtigen sind.

Keinesfalls aber darf mit dem Bau vor
Erhalt der Baugenehmigung begonnen
werden. Ein solcher Verstoß zieht viel
Ärger und ein Bußgeld nach sich. In drin-
genden Fällen kann eine Teilbaugenehmi-
gung beantragt werden, etwa für vorzeiti-
gen Beginn mit den Erdarbeiten oder
sogar fürs Kellergeschoss. Auch darf  spä-
ter nicht von den genehmigten Plänen
abweichen werden. Hier wäre die kos-
tenpflichtige Baueinstellung und ebenfalls
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ein Bußgeldverfahren die Folge. Sollte 
sich während des Baus die Notwendigkeit
einer Änderung ergeben, so sollte sich
der/die Bauherr/in an die Bauaufsichtsbe-
hörde wenden. Dort wird man erfahren, ob
die Änderung genehmigungspflichtig ist
und somit eventuell ein Tekturplan (zusätz-
licher Antrag mit Planausschnitt für den
von der Änderung betroffenen Bereich)
notwendig wird.

Gebühren
Für die Prüfung und Bearbeitung eines
Bauantrages sowie für die evtl. notwendi-
ge Prüfung der statischen Unterlagen wer-
den Gebühren fällig; die Höhe und die
Berechnung sind in einer Gebührenverord-
nung geregelt. 

Bauüberwachung und Durchführung
von Bauzustandsbesichtigungen
(§ 74 HBO)
Die Bauaufsichtsbehörde hat die Möglich-
keit, die Einhaltung der öffentlich-recht-
lichen Vorschriften, Anforderungen und
die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflich-
ten der am Bau Beteiligten zu überprüfen.
Hierzu kann sie Ortsbesichtigungen durch-
führen und Bauzustandsbesichtigungen
des Rohbaues bzw. des fertiggestellten
Bauvorhabens vornehmen.

Vom Bauherrn sind im allgemeinen Bau-
beginn, Fertigstellung des Rohbaues und
Gesamtfertigstellung des Bauvorhabens
bei der unteren Bauaufsichtsbehörde anzu-
zeigen.

Der Bauaufsichtsbehörde ist vom Gesetz-
geber bei der Durchführung der Bauüber-
wachung ein Ermessensspielraum einge-
räumt worden. Dies bedeutet, dass keine
Verpflichtung besteht, in jedem Fall eine Bau-
überwachung seitens der Behörde durch-
zuführen.
Eine bauliche Anlage darf erst genutzt
werden, wenn sie ordnungsgemäß fertig-
gestellt und sicher benutzbar ist.

Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-
sichtsbehörde (§ 53 HBO)
Die Bauaufsichtsbehörde hat bei der
Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der
Nutzung und der Instandhaltung baulicher
Anlagen nach pflichtgemäßem Ermessen
darüber zu wachen, dass die öffentlich-
rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Sie hat die nach pflichtgemäßem Ermessen

erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Hiermit wird unter anderem zum Ausdruck
gebracht, dass nicht in jedem Fall ein
Rechtsanspruch z. B. des Nachbarn auf
behördliches Einschreiten besteht. 
Im Rahmen des ordnungsrechtlichen Vor-
gehens besteht die Möglichkeit der Bau-
einstellung dann, wenn ohne Baugenehmi-
gung gebaut bzw. von den genehmigten
Bauvorlagen abgewichen wurde.

Sofern eine nachträgliche Legalisierung
nicht möglich ist, kann eine Nutzungsun-
tersagung oder auch die Beseitigung der
baulichen Anlagen ausgesprochen wer-
den, die nicht mit geltendem Recht verein-
bar sind.

Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher
Maßnahmen sind unter anderem auch
Zwangsgelder einsetzbar.

Bußgeldvorschriften (§ 76 HBO)
Neben den eben beschriebenen ord-
nungsrechtlichen Verfahren sind Bußgeld-
verfahren einzuleiten, wenn gegen gelten-
des Recht verstoßen wurde. Dies ist gere-
gelt über den Katalog der Ordnungswid-
rigkeiten, in dem die einzelnen Tatbestän-
de beschrieben werden.
Mit der Zahlung eines Bußgeldes ist der Ver-
stoß – des z. B. Bauens ohne Baugeneh-
migung oder abweichenden Bauens von den
genehmigten Bauvorlagen – nicht geheilt.
Die Zahlung eines Bußgeldes entbindet
den Bauherrn z. B. nicht davon, sein Bau-
vorhaben wegen möglicher Verletzungen der
erforderlichen Abstandsflächen zurückzu-
bauen.
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Mutterboden
Mutterboden, der bei Baumaßnahmen
sowie bei wesentlichen Veränderungen
der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schüt-
zen. Dieses Gebot zum Schutz des
Mutterbodens ist in das Baugesetzbuch
aufgenommen worden. Mutterboden, der
nicht sofort wieder verwendet wird, ist in
Mieten mit einer Sohlenbreite von bis zu
3,0 m und einer Höhe bis zu 1,30 m aufzu-
setzen. Die Mieten sollen möglichst im
Schatten und abseits vom Baubetrieb lie-
gen. Sie sind mit Grassoden o. ä. ab-
zudecken und vor dem Austrocknen zu
bewahren.

Allgemein
Bodenaushub, Bauschutt und sonstige
Baustellenabfälle sind grundsätzlich
schon an den Abfallstellen getrennt zu er-
fassen und getrennt einer Verwertung zu-
zuführen.

Vor allem sind bei Abrissen von Gebäuden
oder Gebäudeteilen schadstoffhaltige
Materialien (insbesondere asbesthaltige
Baustoffe) und Bauteile, die eine Aufberei-
tung behindern oder verhindern können
(Rohrleitungen, Fenster, Türen, Fußboden-
beläge usw.), vorher auszubauen.

Folgende Aufteilung der Baureststoffe ist je
nach anfallender Menge sinnvoll und soll-
te bereits bei der Planung von Bau- und
Abrissmaßnahmen berücksichtigt werden:

Bodenaushub
Bodenaushub sollte möglichst an Ort und
Stelle oder im Landschaftsbau verwendet
werden.

Bauschutt
Als aufbereitungsfähiger Bauschutt gelten
z. B. Beton mit und ohne Eisen, Pflaster-
steine, Naturstein, Kalksandsteine, Dach-
steine und Ziegelmaterial. Zum nicht auf-
bereitungsfähigen Bauschutt, der einer
zugelassenen Deponie zuzuführen ist,
zählen alle festen, nicht auslaugbaren
anorganischen Stoffe, wie z. B. Gips, Mör-
tel, Kalk, Schamotte, Schiefer, Bimsstein,
Leichtbaustoffe und Fliesen.

Verwertbare Baustellenabfälle
Alle verwertbaren Baustellenabfälle sind
nach Möglichkeit sortenrein zu trennen
und einer Wiederverwertung zuzuführen.
Metalle (Schrotthändler), Papier und Pap-
pe (Altpapiersammlung/-handel), saubere
Verpackungen aus Kunststoff oder Styro-
por (gelber Sack), Altholz, Bauholz, Kisten
und Paletten (Altholzverwertung).

Nichtverwertbare Baustellenabfälle
Nichtverwertbare brennbare Baustellen-
abfälle, z. B. Tapeten, Bodenbeläge, Türen,
Tür- und Fensterrahmen, Vertäfelungen,
Fußbodendielen, sind der Müllverbren-
nungsanlage zuzuführen.

Schadstoffhaltige Abfälle 
Als Sonderabfall sind beispielsweise zu
entsorgen Abbeizer, Gebinde mit Resten von
alten Holzschutzmitteln, Batterien, Färb-
und Lackverdünner, nicht ausgehärtete

Klebstoffe sowie Kitt- und Spachtelmassen,
Spraydosen, Teerrückstände und Bitu-
men. Alles, was mit schädlichen Stoffen ver-
mischt ist, wird damit auch zu Sonderab-
fall.

Asbesthaltige Abfälle
Sie unterliegen besonderen Sicherheits-
vorschriften. Mit der Demontage, dem Ver-
festigen oder Beschichten von asbesthal-
tigen Materialien können nur Firmen
beauftragt werden, die Sachkunde nach
TRGS 519 erworben haben. Diese Unter-
nehmen sind mit den Gefahren im
Umgang mit Asbest vertraut, kennen die
erforderlichen Schutzmaßnahmen und
verfügen über die notwendigen Geräte
und Ausrüstungen.

Wildes Ablagern von Bauschutt und Bau-
stellenabfällen auf nicht dafür zugelassenen
Flächen ist eine Ordnungswidrigkeit, die
mit einer Geldbuße geahndet werden
kann.

Büchnervilla
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(Bauherr, Entwurfsverfasser, Bauleiter,
Unternehmer) (§ 48 - § 51 HBO)
Die Bauordnung legt im Grundsatz fest,
dass bei der Errichtung, Änderung, Nut-
zungsänderung, Instandhaltung oder dem
Abbruch einer baulichen Anlage der Bau-
herr und im Rahmen ihres Wirkungskreises
die anderen am Bau Beteiligten dafür ver-
antwortlich sind, dass die öffentlich-recht-
lichen Vorschriften eingehalten werden.
Der Landesgesetzgeber auferlegt dem
Bauherrn einige Pflichten, so hat er z. B. den
Vorhaben entsprechend
■ einen Entwurfsverfasser
■ einen Unternehmer
■ und einen Bauleiter
zu bestellen.
Der Bauherr ist auch verantwortlich für die
Vorlage bestimmter Anzeigen und Nach-
weise bei der Bauaufsichtsbehörde. Ent-
wurfsverfasser, Unternehmer und Bauleiter
müssen die zur Vorbereitung und Durch-
führung des jeweiligen Bauvorhabens erfor-
derliche Erfahrung und Sachkunde haben.
Insbesondere bei den beiden neu einge-
führten Verfahren (Genehmigungsfreistel-
lung), vereinfachtes Baugenehmigungs-
verfahren) haben Entwurfsverfasser und
Bauleiter eine größere Verantwortung zu
übernehmen. 

Bedeutung der Umweltvorsorge- und
Umweltschutzklausel:
Durch die Umweltvorsorge- und Umwelt-
schutzklausel soll insbesondere
■ ein rationeller Umgang mit Wasser und

Energie

■ die Vermeidung von Flächenverbrauch
und Flächenversiegelung,

■ eine ausreichende Stadtvegetation,
■ die Vermeidung von Bauabfällen,
■ die Verwertung von bei Bau- und Abriss-

maßnahmen anfallenden Stoffen
■ eine sichere Abfallentsorgung,
■ eine sichere Abwasserbeseitigung und
■ ein hinreichender Klimaschutz
erreicht werden.

Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur
Vorbereitung, Überwachung und Ausführung
eines Bauvorhabens sachverständige Per-
sonen zu benennen (Architekten/in, Unter-
nehmer/in, Bauleiter/in). Der Bauherrin
oder dem Bauherrn obliegt es, die nach
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfor-
derlichen Anzeigen und Nachweise an die
Bauaufsichtsbehörde zu erbringen, z. B.:
■ Benennung der Bauleiterin oder des

Bauleiters bzw. der/des Fachbauleiter/in
■ Wechsel der Bauleiterin oder des Bau-

leiters
■ Nachweis der Eignung der Bauleiterin

oder des Bauleiters

Entwurfsverfasserin oder 
Entwurfsverfasser
Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser muss nach Sachkunde und
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen
Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist
für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit
ihres oder seines Entwurfs verantwortlich.
Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser hat dafür zu sorgen, dass die
für die Ausführung notwendigen Einzel-
zeichnungen, Einzelberechnungen und

Anweisungen geliefert werden und dem
genehmigten Entwurf oder den für das
Baufreistellungsverfahren geforderten Bau-
vorlagen und den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechen.

Bauvorlageberechtigung
Bauvorlagen für die genehmigungsbedürf-
tige Errichtung und Änderung von Gebäu-
den müssen von einer Entwurtsverfasserin
oder einem Entwurfsverfasser, die oder
der bauvorlageberechtigt ist, unterschrie-
ben werden. Sie müssen ausreichend
berufshaftpflichtversichert sein. Entwurfs-
verfasserin und Entwurfsverfasser sind
verpflichtet, den Bauherrinnen und Bau-
herren bestehende Haftungsausschluss-
gründe unverzüglich zu offenbaren.
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Wärmedämmung
Die Güte des Wärmeschutzes der wärme-
übertragenden Außenbauteile ist die mit
Abstand wichtigste Größe für den Energie-
verbrauch eines Gebäudes. Wenn die fol-
genden Ziel-k-Werte für die einzelnen
Bauteile eingehalten werden, kann man
davon ausgehen, eine dem Niedrigener-
giehaus-Standard (NEH-Standard) ent-
sprechende Energiekennzahl zu erreichen.

Außenwände sehr gut dämmen
Je nach Bauart sollten die Außenwände
eine Dämmschichtdicke von 15 bis 20 cm
aufweisen. Damit wird ein k-Wert von
höchstens 0,20 W/m2 K erreicht. Solche
Werte sind mit vielen bauaufsichtlich zuge-
lassenen Konstruktionen realisierbar. Für
die energetische Qualität spielt es keine ent-
scheidende Rolle, ob Außenwände leicht
oder schwer ausgebildet werden.

Fehlervermeidung bei der 
Dachdämmung
In der Vergangenheit und oftmals auch
heute noch werden bei den Dämmkon-
struktionen geneigter Dächer erhebliche
Fehler gemacht, die zu einem unbehaglichen
Raumklima und einem hohen Energiever-
brauch führen, der vom theoretisch be-
rechneten Wärmebedarf erheblich ab-
weicht. Die wärmetechnische Neubausa-
nierung erst wenige Jahre alter Häuser ist
leider kein Einzelfall. Der Zielwert bei der
Dachdämmung ist ein k-Wert von 0,15
W/m2 K, der durch eine mittlere Dämm-
schichtdicke von 25-30 cm erreicht werden

kann. Doch die Dämmschichtdicke alleine
garantiert diesen Zielwert noch nicht.

Eine wärmebrückenfreie Konstruktion und
eine sorgfältige und lückenlose Ausfüh-
rung der außenliegenden Winddichtung
und der innenliegenden Luftdichtung ist
unverzichtbar für einen niedrigen Energie-
verbrauch. Hier ist besonders das Inein-
andergreifen der verschiedenen Gewerke zu
beachten, so dass die Verlegung von Lei-
tungen und das Herstellen von Durchbrü-
chen nicht zum Verlust der Luftdichtigkeit
führt.
Während beim massiven Mauerwerk die
Wind- und Luftdichtigkeit in der Regel
ohne zusätzlichen Aufwand gewährleistet
ist, stellt das geneigte Dach im Normalfall
ein Holzständerwerk dar, bei dem bereits
kleinste Fugen im Millimeterbereich zu 
erheblichen Wärmeverlusten führen. Un-
tersuchungen des Fraunhofer Instituts für
Bauphysik, Stuttgart, zeigen, dass sich
der k-Wert einer 1,0 m2 großen und 14 cm
starken Dämmung von 0,30 W/m2 auf 
1,44 W/m2 K vermindert, wenn sich in der
Dampfbremse eine Fuge von 1,0 mm Brei-
te und 1,0 m Länge befindet. Das bedeu-
tet einen 4,8 mal höheren Wärmeverlust über
diese Fuge als über die gesamte Dämm-
fläche von 1,0m2.
Die Konsequenz sind höhere Heizkosten,
also eine geringere Rentabilität der Wär-
medämmung für den Bauherrn und eine
höhere Emission von C02.
Aber unter Umständen können sich mög-
liche Bauschäden noch gravierender aus-
wirken, denn wo kalte Luft eindringt, kann
bei anderer Strömungsrichtung warme,

feuchtigkeitsbeladene Luft nach außen
gelangen. Bei dem Durchgang durch die
Dämmung wird im Winter der Taupunkt
unterschritten und es kommt zu Kondens-
wasserausfall innerhalb der Konstruktion,
was bei entsprechenden Mengen zu Bau-
schäden führt. Durch die beschriebene 1,0
mm-Fuge von 1,0 m Länge in der Dampf-
bremse dringt pro Normwintertag 800 g
Feuchtigkeit durch die Konstruktion. Hin-
gegen diffundieren durch Dampfsperren
(sd =50 m) ca. 0,50 g/m2 und durch eine
Dampfbremse (sd = 2,3 m) ca. 10 g/m2

Feuchtigkeit.
Welche Dachdämmungen bauphysika-
lisch sinnvoll sind, die Anforderungen an eine
gute Wärmedämmung gewährleisten und
die Bedingungen der Wind- und Luftdich-
tigkeit erfüllen, erfahren Sie im Fachhandel
oder bei den ortsansässigen Architekten und
Bauingenieuren.

Wärmeschutzverglasung
für die Fenster
Die Wärmeschutzverglasung mit einem k-
Wert von 1,3 W/m2 für das Glas ist bereits
mit einer Wärmeschutzverordnung von
1995 zum Standard geworden. Niedrigere
Werte bei Zweischeibenglas sind vermehrt
anzutreffen. Eine deutliche Verbesserung bis
zu k-Werten von 0,6 W/m2 ist dann nur mit
einer Dreifachverglasung möglich.
Doch auch bei Fenstern sind mögliche
Wärmeverluste nicht in der Glasfläche,
sondern in den Anschlüssen zu suchen. So
müssen zur Fugenvermeidung die Dich-
tungsprofile umlaufend am Rahmen anlie-
gen und der Fensterrahmen luftdicht in die
dämmende Hülle eingebaut werden.



Konsequente Dämmung von Kellern
Dämmschichtdicken von 12 bis 15 cm
erreichen einen Ziel-k-Wert von 0,3 W/m2

K. Zu beachten ist auch hier eine wärme-
brückenfreie Konstruktion, die durch das
Weiterführen der Wanddämmung deutlich
unter die unterste Geschossdecke erreicht
werden kann.

Bauen mit der Sonne
Das „Bauen mit der Sonne“ setzt auf die pas-
sive Nutzung der Sonnenenergie während
der kälteren Jahreszeiten. Bereits bei der Pla-
nung des Gebäudes wird auf eine geeignete
Orientierung zur Sonne geachtet. Die tief-
stehender Wintersonne wird durch groß-
flächige, gut wärmegedämmte und zur
Sonne orientierte Fensterflächen, aber
auch durch Glasvorbauten (z. B. Winter-
garten) oder durch die Verwendung spe-
zieller lichtdurchlässiger Materialien (TWD
– Transparente Wärmedämmung) genutzt.
Der Bauherr oder der Architekt muss auf
ausreichenden Sonnenschutz im Sommer
und auf Verschattungsfreiheit im Winter
achten. Die Heizungsanlage muss schnell
regelbar sein, um sich dem Sonnenange-
bot bedarfsgerecht anpassen zu können.
Immer mehr Architekten machen sich mit
den Prinzipien des solaren und energie-
sparenden Bauens vertraut, leider sind es
noch nicht alle. 

Passive Solarenergienutzung
durch Fenster
Bei der Planung eines Hauses ist auf eine
konsequente Südorientierung des Wohn-
raumbereiches zu achten. Durch eine opti-
mierte Ausrichtung der Grundstücke in

Bebauungsplänen kann eine optimale
Nutzung der passiven Solarenergie er-
reicht werden.
Fenster verursachen nicht nur Wärmever-
luste, sondern sind auch Wärmefallen.
Entscheidend ist damit die Bilanz aus Ver-
lusten und Gewinnen während der Heizpe-
riode. Die Bilanz wird durch Faktoren wie
Qualität der Verglasung, Orientierung der
Fenster und Verschattung beeinflusst. Für
sehr hochwertige Dreischeiben-Wärme-
verglasung wird die Bilanz sogar positiv, 
d. h., die Fenster gewinnen in der Heizpe-
riode mehr Wärme, als sie verlieren.

Energiebilanz von Wintergärten
Wintergärten sind in den letzten Jahren
immer beliebter geworden. Ohne Zweifel
sind solche Glashäuser reizvoll und vielfäl-
tig nutzbar.
Aus energetischer Sicht müssen Winter-
gärten jedoch eher zurückhaltend beurteilt
werden. So kann ein entsprechender Glas-
vorbau auch einen Energiemehrverbrauch
verursachen, wenn er falsch geplant und
genutzt wird, d. h., wenn er im Winter di-
rekt oder indirekt über zum Haus geöffne-
te Türen mitbeheizt wird (z. B. wegen frost-
empfindlicher Pflanzen).
Einen Beitrag zur Energieeinsparung leistet
ein Wintergarten nur, wenn man sehr
bewusst mit ihm lebt, indem man über-
schüssige Wärmegewinne ins Haus hin-
einlässt aber Wärmeverluste aus dem
Haus heraus vermeidet.
Auf keinen Fall darf zugunsten eines Win-
tergartens der bauliche Wärmeschutz ver-
nachlässigt werden, denn der Wärme-
schutz ist die wichtigste Voraussetzung für

die sinnvolle Nutzung solarer Energiege-
winne.

Zentrale Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung sollte in Kombi-
nation mit der zentralen Heizungsanlage
erfolgen. Um gerade in den Übergangs-
zeiten und im Sommer die Betriebsverluste 
des Kessels gering zu halten, sollten aus-
reichend große Warmwasserspeicher 
verwendet werden, die möglichst nur ein
zweimaliges Laden pro Tag erforderlich
machen. In Schichtenspeichern wird eine
Temperaturschichtung erreicht, die dafür
sorgt, dass das zum Wärmeerzeuger flie-
ßende Wasser stets eine niedrige Tem-
peratur besitzt, wodurch gerade bei
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Solaranlage



Brennwertgeräten und Solaranlagen hohe
Wirkungsgrade erreicht werden.

Solare Warmwasserbereitung
Sonnenkollektoren wandeln die Sonnen-
einstrahlung direkt in Wärme um, die dann
einem Warmwasserspeicher zugeführt
wird.

Richtig dimensionierte Solaranlagen de-
cken dabei fast 50 % des Jahresenergie-
bedarfs für Warmwasser der Haushalte.
Als Faustformel rechnet man mit 1 bis 2 m2-
Kollektorfläche pro Person. Im Sommer
übernimmt die Solaranlage die Warmwas-
serversorgung sogar vollständig, der Heiz-
kessel kann dann ausgeschaltet bleiben.
Sollte der Bau einer Solaranlage erst zu
einem späteren Zeitpunkt möglich sein, so
sollten auf jeden Fall schon die Leitungen
mitverlegt werden. Auch der Warmwas-
serspeicher sollte groß genug und leicht
nachrüstbarsein.

Strom aus der Sonne
Solarzellen aus Silizium sind die Bausteine
einer Photovoltaikanlage, mit ihr wird Son-
nenlicht direkt in elektrischen Strom um-
gewandelt, der problemlos im Haushalt
genutzt werden kann. Überschüssiger
Strom wird an das Versorgungsnetz abge-
geben.

Solarenergie realistisch betrachten
Systeme zur solaren Brauchwassererwär-
mung mit und ohne Heizungsunterstüt-
zung und die Erzeugung von solarem
Strom mit Fotovoltaikanlagen sollten im
Neubaubereich am Ende der Bauüberle-

gungen stehen. Eine sehr gute Wärme-
dämmung und ein entsprechend effektiver
Wärmeerzeuger für die Heizung und
Warmwasserbereitung spart pro investier-
tem Euro wesentlich mehr ein, als die sola-
re Energiegewinnung pro Euro erntet.
Auch das Einsparen von Strom durch
sparsame Haushaltsgeräte ist leichter zu
erreichen als eine solare Stromproduktion.

Diese Überlegungen sprechen in keinem Fall
gegen den Bau von Solaranlagen, sie
schützen nur vor übertriebenen Erwartun-
gen. Die ökologische Bewertung fällt ein-
deutig positiv aus, da die gesamten Her-
stellungs- und Installationsenergien dieser
Anlagen einschließlich des Transports in
der Regel schon nach weniger als drei
Jahren von der Sonne geerntet werden.
Die aktive Nutzung der Solarenergie ist
damit untrennbar mit dem ökologischen
Bauen verbunden.

Nutzung thermischer Solarenergie
Mit einer richtig bemessenen Solarkollek-
toranlage können rund 50 bis max. 60% der
benötigten Energie für die Warmwasserbe-
reitung erwirtschaftet werden. Für 4 Per-
sonen muss man mit Kosten von rund
5.000 Euro rechnen. Eigenleistungen und
Fördermittel können die Kosten deutlich
reduzieren.

Heizungsunterstützung 
mit  Solarenergie
Wenn wir im Winter Heizenergie benöti-
gen, dann scheint die Sonne nur wenig
und schwach. Selbst die Warmwasserbe-
reitung kann an nur ganz wenigen Winter-

tagen allein durch Solarenergie sichergestellt
werden. Auf der anderen Seite haben wir
im Sommer bei entsprechend großen
Solaranlagen (z. B. 20,0 m2) gewaltige
Wärmeüberschüsse, weil wir in dieser Zeit
nicht heizen müssen. Diese Gegenläufigkeit
von Solarenergieangebot und Heizener-
giebedarf macht eine effiziente Nutzung
schwierig und kostenintensiv. Nur in den
Übergangsjahreszeiten kann der Einsatz
des konventionellen Heizkessels um einige
Wochen ersetzt werden. Wichtigste Vor-
aussetzung dafür ist wieder eine sehr gute
Wärmedämmung, also sehr niedrige Wär-
meverluste. Erst bei Systemen mit sehr
großen Speichern – 10.000 Liter und mehr
– kann Sonnenwärme bis in den Winter
abgespeichert werden.

Dachbegrünung
Die Begrünung von Dächern beispiels-
weise bietet im Hinblick auf ökologische und
stadtplanerische Aufgaben vielfältige Vor-
teile. Sie helfen, die durch Bebauungs-
maßnahmen in beträchtlichem Maß verlo-
rengegangenen Grünflächen zurückzuge-
winnen. Neben den optischen und ökolo-
gischen Vorteilen sind begrünte Dächer
auch außerordentlich wirtschaftlich:

So schaffen Dachbegrünungen beispiels-
weise einen zusätzlichen Wärmeschutz
und senken dadurch die Heizkosten.
Weiterhin führen begrünte Dächer das
Regenwasser in den natürlichen Wasser-
kreislauf zurück und führen so, über eine ent-
sprechende Herabsetzung der kommuna-
len Abwassergebühren, zu deutlichen wirt-
schaftlichen Vorteilen.
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Die Nachbarbeteiligung
Das Nachbarschaftsverhältnis ist eine auf
Dauer angelegte menschliche Beziehung,
die sorgfältig gepflegt werden will. Sie sind
aufeinander angewiesen. Unter zerstrittenen
Nachbarn gibt es viele Möglichkeiten, sich
das Leben schwer zu machen.

Ärger mit den Nachbarn kann ein Bau-
projekt verzögern oder auch verteuern,
wenn es zu einem Rechtsstreit kommt.
Dies kann vor allen der Fall sein, wenn um-
stritten ist, ob die Baugenehmigung mit
dem öffentlichen Baurecht in Einklang
steht, denn als Betroffener kann der Nach-
bar eine Baugenehmigung anfechten.
Durch die Neufassung der Verwaltungs-
gerichtsordnung hat ein Nachbarwider-
spruch gegen ein genehmigtes Vorhaben –
wie bisher schon bei Wohnbauten – keine
aufschiebende Wirkung mehr. Allerdings
hat der Nachbar die Möglichkeit, bei der
Baugenehmigungsbehörde oder beim Ver-
waltungsgericht die aufschiebende Wir-

kung des Widerspruches zu beantragen.
Damit es erst gar nicht soweit kommt, soll-
te der Nachbar rechtzeitig über die Baupläne
informiert werden.

Wird für die Erteilung der Baugenehmi-
gung eine Befreiung bzw. Ausnahme von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften er-
forderlich, sollten vor Einreichung des
Bauantrages der Lageplan und die Bau-
zeichnung dem Nachbarn und/oder den
betroffenen Grundstückseigentümern zur
Unterschrift vorgelegt werden. Unter-
schreibt der Nachbar, so kann man in der

Regel mit einer unangefochtenen Durch-
führung des Bauvorhabens rechnen. Wei-
terhin beschleunigt man durch die Unter-
schrift das Genehmigungsverfahren, denn
eine evtl. erforderliche Benachrichtigung
des Nachbarn durch die Genehmigungs-
behörde kann entfallen.

Ist der Nachbar mit dem Bauvorhaben
nicht einverstanden, so bedeutet das noch
nicht, dass aus diesem Grunde keine Bau-
genehmigung erteilt wird. Dafür ist allein
maßgebend, ob das Bauvorhaben den
Bauvorschriften entspricht.

Jürgen Engel
Notar*Rechtsanwalt*Schlichter

Postfach 1407 · Ringstr. 29 · 64319 Pfungstadt
Telefon: 06157-95140 · Telefax: 06157-951428

E-Mail: email@RAN-Engel.de
www.RAN-Engel.de

Engel & Partner
Anwalts- und Notarbüro

Der Immobilienkauf ist eine der größten, wenn nicht sogar
die größte Investition, die im Laufe des Lebens getätigt wird.
Deshalb sollten individuelle, kompetente Beratung und pro-
fessionelle Unterstützung für Sie bei der Auswahl Ihres
Maklers entscheidend sein. Neben professioneller Verkaufs-
unterstützung und Immobilienbewertung, bieten wir Ihnen
über den Verkauf von Objekten hinaus, eine umfassende
Reihe von Dienstleistungen – rund um die Immobilie!
Hilfe und Beratung für Käufer und Verkäufer, Finanzie-
rungsberatung, Suchaufträge u.v.m..

MORELLO IMMOBILIEN
Domenico Morello

Fachwirt der Grundstücks- und
Wohnwirtschaft (IHK)

Eberstädter Str. 70 · 64319 Pfungstadt
Tel. 0 61 57 - 157 863
Fax 0 61 57 - 157 864

info@morelloimmobilien.de
www.morelloimmobilien.de
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Bau und Gartendenkmalpflege
Baudenkmale sind Zeugnisse der Ge-
schichte im öffentlichen Raum. Wir setzen
uns mit ihnen nicht wie mit Erinnerungs- oder
Kunstgegenständen in Museen zu beson-
deren Zeiten durch Betrachtung auseinan-
der, sondern durch alltäglichen Umgang
und Benutzung wie mit Sachen der
Gegenwart. Auf diese Weise wirkt Ge-
schichtliches gegenwärtig als Bereiche-
rung unserer Lebenserfahrung, mitunter
als Herausforderung oder gar als „Stein
des Anstoßes“, und ermöglicht zugleich
kritische Distanz zum Heute.

Ziel ist, in Abstimmung mit dem Eigentümer
bereits im frühen Planungsstadium einen
denkmalpflegerisch sinnvollen Umgang
mit dem Baudenkmal und dessen Nutzung

zu erreichen. Dies ist zugleich zwingende
Voraussetzung für die Beantragung von
Zuwendungen zur Erhaltung von Bau-
denkmalen, aber auch für die spätere
Inanspruchnahme steuerlicher Vergünsti-
gungen.

Finanzielle und steuerliche Gründe ma-
chen darüber hinaus eine vorherige Betei-
ligung und Abstimmung mit der Denkmal-
schutzbehörde unerlässlich, denn Maß-
nahmen, die nicht vorher mit der Denk-
malschutzbehörde abgestimmt und von
ihr genehmigt worden sind, dürfen nach-
träglich weder als steuerbegünstigt aus
Denkmalschutzgründen bescheinigt werden,
noch erhalten sie eine Förderung durch
Landes- und Kreiszuwendungen.

Die denkmalrechtlichen Anforderungen,
die an Bauvorlagen und die Gestaltung

eines Gebäudes zu stellen sind, unter-
scheiden sich meist von den allgemeinen
baurechtlich notwendigen Vorlagen. Der
Bauwillige erspart sich nicht nur die
Kosten einer Überarbeitung seines Antra-
ges, sondern trägt auch zur Beschleunigung
des Genehmigungsverfahrens bei, wenn
im Vorwege bei der Denkmalschutzbehör-
de alle Fragen und Probleme bei der prak-
tischen Durchführung eines denkmalge-
rechten Bauvorhabens erörtert werden. 

Der Beratungsbedarf für Eigentümer und
Entwurfsverfasser ist erheblich, da das
Denkmalschutzgesetz trotz der Vielfalt
und der Einzigartigkeit von Kulturdenkma-
len keine allgemeingültigen Bestimmun-
gen oder detaillierte Anforderungen ent-
hält. Eine Mitwirkung ist besonders wich-
tig. Die Beratung ist kostenlos.

Archäologische Denkmalpflege
Im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben
zum Schutz und Erhalt der archäologi-
schen Denkmalpflege ist die untere Denk-
malschutzbehörde auf die Unterstützung der
Bevölkerung angewiesen. Nur bei aktiver
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger ist
es möglich, die Zeugen der frühen Ge-
schichte für die nächsten Generationen zu
erhalten.

Deshalb sind die zuständigen Behörden
auf Beobachtungen über Funde und mög-
liche Gefährdungen von Denkmalen durch
die Bürger angewiesen. Alle Beobachtun-
gen sind ein wichtiger Mosaikstein und
können für den Archäologen von Wichtig-
keit sein.Goetheschule
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Untere Naturschutzbehörde
Die untere Naturschutzbehörde – UNB –
nimmt die gesetzlich geregelten Aufgaben
des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege war. Durch ihre Mitwirkung soll
gewährleistet sein, dass die natürlichen
Ressourcen sowie der Arten- und Biotop-
schutz, das Landschaftsbild und die Er-
holung in Natur und Landschaft auch für
künftige Generationen erhalten und ent-
wickelt werden. Ziel ist es, die Fragen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
bereits bei der Vorbereitung aller Planungen
und Maßnahmen durch Bauwillige, Unter-
nehmen oder auch von Behörden eingehend
zu berücksichtigen.

Maßnahmen zur Gestaltung von Biotopen,
die Entwicklung von Biotopverbundsyste-
men und die Ausweisung von Schutzge-
bieten sind weitere wesentliche Aufgaben
der unteren Naturschutzbehörde, die auf der
Grundlage der kommunalen Landschafts-
pläne sowie des Landschaftsrahmenpla-
nes basieren und somit indirekt Einfluss
auf das Baugeschehen haben können.
Hierbei sind insbesondere die nachfolgen-
den naturschutzrechtlichen Regelungen
von Bedeutung und bei der Planung zu
beachten:

Eingriff in Natur und Landschaft
Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen
gilt die Errichtung von baulichen Anlagen auf
bisher baulich nicht genutzten Grundflächen
außerhalb der im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteile sowie die wesentliche Ände-
rung dieser Anlagen als Eingriff in die Natur
und Landschaft.

Der Verlust von Funktionen des Natur-
haushaltes und Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes, wie sie durch verschie-
dene Vorhaben (z. B. durch Versiegelung des
Bodens beim Bau eines Hauses, Abgra-
bungen und Aufschüttungen im Zusam-
menhang mit dem Bau eines Hauses oder
Entfernung landschaftsbestimmender Ein-
zelbäume) entstehen, sind in erster Linie zu
vermeiden bzw. so gering wie möglich zu
halten; z. B. kann dies durch Prüfung von
Standortalternativen erfolgen. Nicht zu
vermeidende Eingriffe sind durch geeigne-
te Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auszugleichen.
Um den Verlust und die Beeinträchtigungen
beurteilen zu können sind deshalb im

Regelfall auch Unterlagen für eine natur-
schutzfachliche Prüfung im Zusammen-
hang mit dem Bauantrag vorzulegen. Die
Prüfung erfolgt im Rahmen des baurecht-
lichen Genehmigungsverfahrens durch die
untere Naturschutzbehörde, die in diesen
Fragen auch Ansprechpartner ist.

Darauf hinzuweisen ist, dass für die Er-
richtung oder wesentliche Änderung von
baulichen Anlagen im Außenbereich auch
dann eine naturschutzrechtliche Geneh-
migung erforderlich ist, wenn das Bauvor-
haben keiner Baugenehmigung bedarf
(z. B. landwirtschaftliche Unterstände, Ge-
wächshäuser).

Gewässer- und Erholungs-
schutzstreifen
An Gewässern erster Ordnung sowie Seen
und kleineren Gewässern mit einer Größe

Pfungstädter Moor
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vonmehr als 1 ha sowie an den durch
Verordnung näher bestimmten Gewässern
zweiter Ordnung ist die Errichtung von
baulichen Anlagen in einem Abstand von
50 m von der Uferlinie grundsätzlich ver-
boten. Bauliche Anlagen können unter
bestimmten Voraussetzungen von der un-
teren Naturschutzbehörde im Wege einer
Ausnahmegenehmigung zugelassen wer-
den. Hierbei sollen die Möglichkeiten der
gewässernahen Erholung der Bevölkerung
und Biotopverbundmaßnahmen nicht be-
einträchtigt werden.

Gesetzlich geschützte Biotope
Bestimmte Biotope (Lebensraum einer
Gemeinschaft verschiedener Arten), wie
z. B. Moore, Heiden, aber auch Trockenra-
sen, Staudenfluren, Sukzessionsflächen,
Steilhänge oder Kleingewässer stehen als
gesetzlich geschützte Biotope unter einem
besonderen Schutz. Alle Handlungen, 
die zu einer Beseitigung, Beschädigung,
sonst erheblichen Beeinträchtigung oder zu
einer Veränderung des charakteristischen
Zustands führen können, sind verboten.
Bauliche Anlagen können nur unter be-
stimmten Voraussetzungen von der unte-
ren Naturschutzbehörde im Wege einer
Ausnahmegenehmigung oder Befreiung
zugelassen werden.

Naturschutz- und
Landschaftsschutzgebiete
Bestimmte Gebiete im Landkreis Darm-
stadt-Dieburg sind als Naturschutz- oder
Landschaftsschutzgebiete unter einen
besonderen Schutz gestellt. In den Natur-
schutzgebieten ist eine Bebauung grund-

sätzlich verboten. Das gleiche gilt für
Landschaftsschutzgebiete, wobei im Ein-
zelfall Ausnahmen und Befreiungen mög-
lich sind, wenn die Voraussetzungen dafür
erfüllt sind. Dieses bedarf einer gesonder-
ten naturschutzfachlichen Prüfung der
unteren Naturschutzbehörde.

Baumschutz
In einigen Gemeinden bestehen Baum-
schutzsatzungen oder -Verordnungen, die
den Baumbestand unter Schutz stellen.
Für bestimmte Bäume gilt ein Verbot der
Beseitigung. Dieses ist ebenfalls bei der Pla-
nung von Bauvorhaben zu beachten; im Ein-
zelfall sind Ausnahmen oder Befreiungen
möglich, wenn die Voraussetzungen dazu
erfüllt sind.

Artenschutz
Auch im besiedelten Bereich kommen
Tierarten vor, die unter einem besonderen

gesetzlichen Schutz stehen. Beispielhaft
sind hier Fledermäuse, Störche, Schwalben,
Sperlinge, Hornissen, verschiedene Höh-
lenbrüter wie Schleiereule, Turmfalke oder
Waldkauz sowie Siebenschläfer zu nennen.

Bauen mit der Natur
Jedes Bauen belastet, verändert und ver-
braucht ein Stück Natur. Ökologisches
Bauen heißt, das Gleichgewicht ökologi-
scher Kreisläufe zu beachten, ohne die
Belastungsgrenzen der Natur zu über-
schreiten. Gebäude und Siedlungen sollen
möglichst schonend, die gegebenen natür-
lichen Verhältnisse nutzend, in die Land-
schaft oder vorhandene Bebauung einge-
fügt werden. Dabei ist sparsam mit dem vor-
handenen Grund und Boden, dem Mut-
terboden und den natürlichen Mineralien
umzugehen. Bauabfälle sind sachgemäß zu
entsorgen.
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Das Gebäude sollte Luft, Wasser und
Boden nicht belasten und möglichst wenig
Energie verbrauchen. Es sollte, schon zur
gesundheitlichen Vorsorge der Bewohner,
aus möglichst natürlichen Materialien ge-
baut werden, die auch bei Renovierungen,
Austausch und Abriss nicht zu Abfallpro-
blemen führen. Chemische Baustoffe und

chemisch behandelte Materialien müssen
später einmal teuer als Sondermüll ent-
sorgt werden.

15 % der Bevölkerung leidet an Allergien und
anderen Krankheiten. Belastungen in der
Umwelt, der Nahrung oder am Arbeitsplatz
sind fast unvermeidbar. Beim Bau des

Hauses können zusätzliche Belastungen
vermieden werden. Gesundes, trockenes
Holz braucht im Haus keine Imprägnie-
rung. Eine Oberflächenbehandlung kann
mit natürlichen Wachsen oder Ölen erfol-
gen. Holz im Dachstuhl sollte, wenn unbe-
dingt erforderlich, nur mit ökologisch ver-
träglichen, wasserlöslichen Mitteln auf
Salzbasis behandelt werden. Farben und
Lacke sollten keine organischen Lösungs-
mittel enthalten. Vorsicht vor formaldehyd-
haltigen Spanplatten! Werden beim Innen-
ausbau Dämmaterialien aus Mineralfasern
verarbeitet, so sind bei der Verarbeitung
Atemschutzmasken zu tragen. Um eine
Belastung der Atemluft mit Mineralfaser-
staub zu verhindern, ist auf den luftdichten
Einbau zu achten. Erkundigen Sie sich
auch nach alternativen Dämmstoffen.
Schlecht verarbeitete Fenster und Türen
machen nicht nur den Wärmeschutz
zunichte, sondern gefährden auch die
Bausubstanz.

Durch Feuchteschäden mit Schimmelpilz-
befall können auch gesundheitliche
Gefahren entstehen. In diesen Bereichen ist
daher besondere Sorgfalt angebracht.
Außerdem sollte weitgehend auf Tropen-
hölzer oder die Verwendung von PVC ver-
zichtet und dafür einheimische oder nordi-
sche Nadelhölzer verwendet werden.

Zu den Fragen des ökologischen Bauens
zählen auch die sparsame Versiegelung
von Flächen, die Versickerung oder sogar
Nutzung von Regenwasser, die Verwen-
dung standortgerechter und einheim-
ischer Pflanzen.
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9. Belange des Wasserrechts

Allgemeines
Das Wasserrecht hat mit zunehmendem
Umweltbewusstsein eine immer größere
Bedeutung erlangt. So ist es in allen Teil-
bereichen des Wasserrechts eine wesent-
liche Aufgabe der Rechtsordnung, das
Gemeinwohl zu sichern und einen Aus-
gleich zu schaffen zwischen den Belangen
der Allgemeinheit an einem ökologisch
intakten Wasserhaushalt und der ord-
nungsgemäßen, dem Schutz der Umwelt
Rechnung tragenden Bewirtschaftung des
Wassers einerseits sowie den unter-
schiedlichen schutzwürdigen Einzelin-
teressen an der Nutzung des Wassers
andererseits.

Die wasserrechtlichen Vorschriften regeln
somit, dass einer Verschwendung ökolo-
gisch wertvollen Wassers entgegenge-
wirkt wird und dass durch menschliches Ein-
wirken Verunreinigungen oberirdischer
Gewässer und des Grundwassers verhin-
dert werden.

Aus den wasserrechtlichen Vorschriften
ergeben sich im Zuge von Bauvorhaben
regelmäßig Berührungspunkte, die was-
serrechtliche Erlaubnisse oder Genehmi-
gungen erforderlich machen. Um die zügi-
ge Bearbeitung eines Bauantrages sicher-
stellen zu können, ist es erforderlich, dass
bei der Wasserbehörde die notwendigen
technischen Unterlagen einzureichen sind,
soweit die Bauvorhaben nachfolgende
wasserwirtschaftliche Bereiche zur Ord-
nung des Wasserhaushaltes berühren:

Gewässer
Ziel der Wasserwirtschaft ist es, bestehen-
de Gewässer zu erhalten und ökologisch 
zu entwickeln. Aus diesem Grund dürfen
Gewässer und ihre Ufer durch Bauvorha-
ben nicht beeinträchtigt werden. Grund-
sätzlich erfordert jede Einwirkung auf ein
Gewässer wasserrechtliche Erlaubnisse
oder Genehmigungen. Es ist ein Gewäs-
serunterhaltungsstreifen von mindestens
5 m von der Böschungsoberkante freizu-
halten. Die Anlage von Gartenteichen, die
das Grundwasser nicht anschneiden, sind
genehmigungsfrei.

Zentrale Abwasserbeseitigung
Das Abwasser wird über eine Kanalisation
gesammelt und in einer zentralen Kläranla-
ge gereinigt. Hierbei wird unterschieden
zwischen Mischwasserkanalisation und
Trennkanalisation.

Bei der Mischwasserkanalisation wird das
Schmutzwasser zusammen mit dem Nieder-

schlagswasser in einer Kläranlage behan-
delt (meistens in einer Klärteichanlage).

Bei der Trennkanalisation werden das
Schmutzwasser und das Niederschlags-
wasser in zwei verschiedene Rohrleitungen
abgeleitet und gesondert gereinigt.

Der Anschluss an die Kanalisation kann
meistens direkt an der Grundstücksgrenze
erfolgen.

Die Anschlusshöhe der Rohrleitungen soll-
te man selbst durch Aufgraben feststellen,
um Pumpanlagen zu vermeiden. Der ent-
sprechende Antrag zum Anschluss ist
zusammen mit dem Bauantrag bei den
Stadtwerken zu stellen.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung muss im Rahmen der
Erschließung gesichert werden. Die Form
der Versorgung wird ebenfalls gemeindlich
geregelt. Die Wasserversorgung erfolgt
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über eine öffentliche Versorgung durch die
Stadtwerke.

Grundwasserentnahmen
Werden Grundwasserentnahmen für in-
dustrielle, gewerbliche oder landwirt-
schaftliche Zwecke erforderlich, so sind
hierfür grundsätzlich bei der Wasserbe-
hörde die wasserrechtliche Erlaubnis zu
beantragen. Dieses gilt auch für Pumpver-
suche, um die Leistungsfähigkeit des
Grundwasserleiters festzustellen.

Werden bei Baumaßnahmen das Grund-
wasser freigelegt oder ist eine Grundwas-
serabsenkung erforderlich, so ist dieses
grundsätzlich der Wasserbehörde anzu-
zeigen. Diese entscheidet dann im Einzel-
fall ob ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis
erforderlich ist.

Wasserschutzgebiete
In ausgewiesenen Wasserschutzgebieten

können Bauvorhaben Einschränkungen
erfahren.

Überschwemmungsgebiete
Sind bauliche Anlagen und/oder Anpflan-
zungen in Überschwemmungsgebieten vor-
gesehen, so sind bei der Wasserbehörde Aus-
nahmegenehmigungen zu beantragen.

Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen
Im Wasserrecht ist der sogenannte
„Besorgnisgrundsatz“ ein wichtiger Be-
griff. Er besagt,dass Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen so
eingebaut, aufgestellt, unterhalten und
betrieben werden müssen, dass eine Ver-
unreinigung der Gewässer incl. Grund-
wasser nicht zu besorgen ist. Für Anlagen
mit wassergefährdenden Stoffen bedeutet
der Besorgnisgrundsatz, dass keine Stof-
fe austreten und Gewässer und Boden
verunreinigen dürfen – weder im bestim-

mungsgemäßen Betrieb noch bei Be-
triebsstörungen. Im privaten Bereich han-
delt es sich meist um Anlagen zur Lagerung
von Heizöl oder Eigenverbrauchertankan-
lagen für Dieselkraftstoff.

Altlastenverdachtsflächen
Um die Funktionen des Bodens und das
Grundwasser zu schützen bzw. wieder-
herzustellen, sind schädliche Bodenver-
änderungen abzuwehren. Der Boden und
Altlasten sowie hierdurch verursachte
Gewässerverunreinigungen sind zu sanie-
ren und es ist Vorsorge gegen nachteilige
Einwirkungen auf den Boden zu treffen.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen
Beeinträchtigungen seiner natürlichen
Funktionen so weit wie möglich vermieden
werden. Wenn Belastungen bekannt sind
bzw. entdeckt werden, ist der Landrat als
zuständige Behörde zu benachrichtigen.
Die Einleitung entsprechender Schritte
erfolgt durch die Umweltabteilung.
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